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Grünanlage – Sport- und SpielwieseDie Mär der 
alten Dame….
In Trudering hielt und hält sich das Gerücht, die 
Unnützwiese wäre der Stadt München vor lan-
ger Zeit von einer alten Dame vererbt worden 
mit der Au� age, sie für die Jugend zu nutzen. 
In Wahrheit war es anders.

Tatsächlich wurde die 
 Unnützwiese im Jahr 1920 
unentgeltlich von Martin 
Vogl, dem Schwager des 
Immobilienhändlers und 
Gründers der Garten-
stadt Trudering Matthias 
 Grundler an die Stadt 
München übertragen. 
Grundler hatte zuvor 

Grundstücke in Berg am Laim an Privatleute 
verkauft und musste der Stadt für das Baurecht 
auf diesen Grundstücken noch eine Aus-
gleichs� äche für den Grün� ächen bedarf 2) 
abtreten. Die Unnütz wiese war für diesen Aus-
gleich eigentlich zu klein. Dennoch stimmte 
der Magistrat der Stadt am 16. April 1919 mit 
der bemerkenswert aktuellen Begründung zu, 
dass in Trudering und Berg am Laim „unter 
 allen Umständen an  Anlagen� ächen …. was 
irgend möglich  gerettet werden muss.“ 3)

So wurde die Stadt München Eigen tümerin der 
Unnützwiese – als Schenkung und Ausgleich 
für Anlage� ächen.

1)  Entnommen aus „Gründungsgeschichte von Waldperlach“ von Franz Kerscher; 
http://perlach.hachinger-bach.de/downloads/ Geschichte_Waldperlach_komplett.pdf

2) Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 27.06.1962, Az. V ZR 133/60
3) Plenarbeschluss des Magistrats/Stadtrats der Stadt München vom 16.04.1919

Immobilienmakler 
Matthias Grundler 1)

Auszug aus dem Grundabtretungsvertrag zwischen Martin 
Vogl und der Stadtgemeinde München vom 09.01.1920
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1) Leihe von Frau Elisabeth Vogl, München
2) vermutlich aus Münchner Merkur von 06.03.1951

 Geschichte 
der Unnützwiese (Teil 1)
1920  unentgeltliche Übertragung der heuti-

gen Unnützwiese an die Stadt München 
zur Scha� ung einer ö� entlichen Grün-
anlage durch Martin Vogl, dem Schwa-
ger Matthias Grundlers

 

Das Foto 1) aus den frühen 50er Jahren zeigt 
Arbeiten der Eigenheimerver einigung Trude-
ring Süd e.V. zur Umzäunung der Unnütz wiese, 
damals auch „Feuerwehrwiese“ genannt.

1951  Planung für den Bau eines  Jugendhauses 
=> die Unnütz wiese blieb unbebaut

 Klaus Bäumler vom Arbeitskreis Ö� entliches Grün des Münchner 
Forum e.V. hat der Bürgerinitiative „Rettet die Unnützwiese“ am 
1. Mai 2017 auf der Unnützwiese eine Kopie des 
Grundabtretungs vertrags aus dem Jahr 1920 übergeben.

2)
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der Unnützwiese (Teil 2)
bis ca. 1970 Nutzung als Sportstätte durch die 
Spielvereinigung Kickers München; die 
 Unnütz wiese ist Bestandteil des Sportstätten-
entwicklungsplans für  Trudering

1976   Kartierung der Unnützwiese als beste-
hende Grünanlage im „Grün- und Erho-
lungs� ächenplan“ der Landeshaupt-
stadt München

1984   Planung für den Bau einer Filiale der 
 Sparkasse => die Unnützwiese blieb 
nach Bürgerprotesten unbebaut 2)

1991   Aufnahme in das Verzeichnis zur 
 städtischen Grünanlagensatzung

1992   Bau des Kindergartens in der 
 Unnützstraße 

2005   Umwidmung der Unnützwiese im 
 Flä chen nutzungsplan vom Allgemeinen 
Wohngebiet zur Allgemeinen Grün-
� äche durch den Münchner Stadtrat mit 
dem Ziel, die  Unnützwiese wegen ihrer 
„ wichtigen Erholungs- und Freizeit-
funk tion“ 3) „auf Dauer von Bebauung 
freizuhalten und … für die Erholungs-
nutzung umzugestalten.“ 4)

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung

Aktualisierung
des Flächennutzungsplanes
und Aufstellung
des Landschaftsplanes

Teilbereich VI Südost
Anlage 2
Würdigung der Anregungen

Juni 
2005
Billi-
gungs-
be-

schluss

/mnt/opentransformer_tmp/opentransformer_renderer_input65065.doc

Stand 27.04.2005

Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Landschaftsplanes
Teilbereich VI Südost

6.5. Trudering

6.5.AG.5_________________________________________________________________________
Gebiet 6.5 Trudering
Allgemeine Grünfläche Nr. 5
Nördlich Wasserburger Landstraße - südlich Stadtgrenze

Flächennutzungsplan-Änderung zur Billigung

Geltender Flächennutzungsplan: Reines Wohngebiet
Entwurf zum § 3/1-Verfahren: Allgemeine Grünfläche
Entwurf zur Billigung: Allgemeine Grünfläche
Überlagernde Plandarstellungen:

Begründung der Planänderung/Planungsziele:

Die städtische Fläche östlich Rotkehlchenweg- westlich Häherweg - nördlich Adlerstraße wird von Rei-
nem Wohngebiet in Allgemeine Grünfläche entsprechend der Realnutzung umgewidmet.

6.5.AG.8________________________________________________________________________
Gebiet 6.5 Trudering
Allgemeine Grünfläche Nr. 8
Westlich Bajuwarenstraße, südlich Unnützstraße

Flächennutzungsplan-Änderung zur Billigung

Geltender Flächennutzungsplan: Allgemeines Wohngebiet, Reines Wohngebiet
Entwurf zum § 3/1-Verfahren: Allgemeine Grünfläche
Entwurf zur Billigung: Allgemeine Grünfläche, Gemeinbedarf Erziehung
Überlagernde Plandarstellungen:

Begründung der Planänderung/Planungsziele:

Die städtischen Grundstücke nehmen eine wichtige Erholungs- und Freizeitfunktion für die umgebenden 
Wohnviertel ein und werden derzeit bereits entsprechend genutzt. Daher sollen sie zukünftig als Allge-
meine Grünfläche dargestellt werden.
Die an der Unnützstraße 28 vorhandene Kindertagesstätte wird als Gemeinbedarfsfläche Erziehung dar-
gestellt.

6.5.AG.10_________________________________________________________________________
Gebiet 6.5 Trudering
Allgemeine Grünfläche Nr. 10
Nördlich Sulzweg

Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirkausschuss 15 sowie ein Bürger merken an, dass der Großteil der im Planentwurf zum § 3 (1)-
Verfahren dargestellten Grünfläche bereits baulich genutzt sei, eine Darstellung als Grünfläche daher 
sinnlos sei. Allerdings solle eine noch nicht bebaute Parzelle in dieser Grünfläche als Spielplatz umge-
widmet werden, um dem gravierenden Mangel an öffentlichen Spielplätzen in diesem Quartier Rech-
nung zu tragen. 

Billigungsbeschluss

Seite 62

1) Münchner Stadtanzeiger vom 24.09.1982 („Zielpunkte der CSU-Sportstättenfahrt“)
2)  Die Dokumentation zu dem nicht umgesetzten Bau einer Filiale der Sparkasse ist noch lückenhaft. Wer hierzu zeitgenössische Dokumente 

oder Informationen hat, ist herzlich eingeladen, sich unter info@unnuetzwiese.de an die Bürgerinitiative „Rettet die Unnützwiese“ zu wenden. 
3)  Auszug aus dem Billigungsbeschluss des Münchner Stadtrats zur Aktualisierung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Land-

schaftsplans Teilbereich VI -Südost (Vorlage 02-08/ V 06226) vom 22.06.2005 Anlage 2, S. 62
4)  Vgl. ebenda, Anlage 1/1, S.3

1)

3)
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1) Foto privat 
2) aus HALLO vom 29.03.2017
3) aus HALLO vom 05.04.2017

Rettung der 
Unnützwiese
2016   Planung eines städtischen Wohnungs-

baus => die Unnützwiese blieb nach 
Bürgerprotesten und einer Petition an 
den Bayerischen Landtag unbebaut

Die Nachricht, dass die Bauplanungen einge-
stellt wurden, verbreitete sich in Trudering, Berg 
am Laim und den angrenzenden 
Stadtteilen wie ein Lau� euer und 
die Freude war natürlich riesig. So 
wird die Unnützwiese im Jahr 2020 
ihren 100jährigen  Geburtstag als 
ö� entliche Grünanlage feiern kön-
nen, weiterhin Heimat für P� anzen 
und Tiere in der Stadt sein und von 
den Münchner Bürgerinnen und 
 Bürgern zur  Naherholung, zum 
Freizeitsport und zum Spielen 
 genutzt werden.

D A N K E

3)

1)

2)

Truderinger kämpfen um Unnützwiese
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1) Auszug aus der Petition an den Bayerischen Landtag vom 01.02.2017 von der Bürgerinitiative „Rettet die Unnützwiese“
2)  Auszug aus einem Antrag der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss Trudering-Riem vom 22.03.2018

Dem Antrag stimmten alle Fraktionen des Bezirksausschusses zu.
3)  Auszug aus einem Antrag der CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat vom 04.04.2018
4) Auszug aus dem Antwortschreiben der Landeshauptstadt München an den Bezirksausschuss von Trudering-Riem vom 31.07.2018

Zukun�  der
Unnützwiese
Die Bauplanungen aus dem Jahr 2016 wurden 
eingestellt. Eine Petition an den Bayerischen 
Landtag verhinderte die rechtlich nicht  haltbare 
Bebauung nach § 34 Baugesetzbuch durch die 
Stadt München.

Im April 2018 haben alle Fraktionen des 
 Bezirks ausschusses Trudering-Riem bei der 
Stadt  München beantragt, die Unnützwiese 
öko logisch aufzuwerten und die Spiel- und 
Erholungsmöglichkeiten zu erweitern.

Im Juli 2018 teilte die Stadt München dem 
Bezirksausschuss Trudering-Riem als Antwort 
auf diesen Antrag schriftlich mit, dass „nun alle 
Voraussetzungen für den Ausbau der 
Unnützwiese in eine ö� entliche Grünanlage 
gegeben sind.“

Diese Entscheidung gilt es, in die 
Tat umzusetzen und langfristig zu 
sichern.

Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
80331 München 

Aufenthaltsqualität auf der Unnützwiese verbessern

Die Landeshauptstadt München prüft, wie die Aufenthaltsqualität auf der Unnützwiese ver-
bessert werden kann.
Zusätzlich zum bestehenden Bolzplatz sollen weitere sportliche Angebote (z.B. Beachvol-
leyball)  bereitgestellt  werden.  Außerdem  soll  die  Erholungs-  und  Spielflächenfunktion
durch weitere Maßnahmen (z.B. Sitzgelegenheiten, Spielgeräte) gestärkt werden.
Eine Heckenbepflanzung entlang der Bajuwarenstraße würde die Attraktivität der Grünflä-
che erhöhen.
Die Anwohner werden bei allen Planungen mit einbezogen.
Begründung:

Die Unnützwiese wird als Grünfläche dauerhaft erhalten. Um die Aufenthaltsqualität für die
Anwohner zu verbessern, sind verschiedene Maßnahmen notwendig.

Initiative:
Kristina Frank Sebastian Schall Ulrike GrimmStadträtin Stadtrat Stadträtin

Seite 1 von 1

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraktion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.com

Stadträtin Kristina Frank
Stadtrat Sebastian Schall
Stadträtin Ulrike Grimm
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SPD Fraktion

Bezirksausschuss 15 

Trudering-Riem

BA- Geschäftsstelle

Friedenstr. 40

81660 München

bag-ost.dir@muenchen.de
 

           

Ökologische Aufwertung der Unnützwiese

Prüfantrag

Die LHM möchte prüfen, ob die Unnützwiese als öffentliche Grünfläche

mit  Bolzplatz  ökologisch  und  als  Freizeit-  und  Erholungsareal

aufgewertet werden kann. Der bestehende Zaun an der viel befahrenen

Bajuwarenstraße  sollte  durch  eine  Schnitthecke  ergänzt  werden,  der

auch eine Lärmschutzfunktion zukäme. Darüber hinaus könnten weitere

Bäume  am  Rande  des  Bolzplatzes  angepflanzt,  zusätzliche

Sitzgelegenheiten und evtl. ein Barfußweg geschaffen werden.

Begründung

Die  Unnützwiese  soll  dauerhaft  als  geschützte  Grünfläche  erhalten

bleiben und mit den oben genannten Maßnahmen für die Bewohner im

Stadtquartier  an  Attraktivität  und  Erholungswert  gewinnen.  Eine

zusätzliche  Begrünung  durch  Bäume  und  Hecken  verbessert  die

ökologische  Qualität  im  Hinblick  auf  ein  besseres  Klima  und  mehr

Lärmschutz 

SPD-Fraktion

Initiative: Michael Welzel

Fraktion

Fraktionssprecherin:

Maren Salzmann-Brünjes

Mädelegabelstr. 29

81825 München

p.T. 430 06 39

salzmann-bruenjes@gmx.de

Stellv.BA-Vorsitzende und

Sprecherin UA Allgemein

Susan Beer

SusanBeer@gmx.net

Michael Welzel

Sprecher: UA Umwelt

info@welzel-pr.de

Stellv. Jugendbeauftragte

Henriette Baiter

henriettebaiter@yahoo.de

Dr. Gerhard Fuchs

gerhard_fuchs@kabelmail.de

Jürgen Heidegger

juergen.heidegger@t-online.de

Barbara Herbst

barbara.herbst@t-online.de

Ljiljana Aschl

10.03.2018

4)

1)

3)

2)
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1)  § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der städtischen ö� entlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) der Landeshauptstadt  München
2) Auszüge aus der Grünanlagensatzung der Landeshauptstadt München, S. 1, 20, 13 und 6
3) Vgl. Erläuterungen zum Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Landeshauptstadt München, S. 5
4) Digitaler Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München unter http://maps.muenchen.de/plan/� aechennutzungsplan

Städtische 
Grünanlage und
Allgemeine Grün� äche
Die Unnützwiese ist sowohl städtische Grün-
anlage als auch Allgemeine Grün� äche im 
 Flächennutzungsplan (FNP).

Städtische Grünanlagen sind ö� entliche 
Park- und Grün� ächen, die der Allgemeinheit 
unentgeltlich für Erholungs- und Freizeit-
zwecke einschließlich spielerischer und sport-
licher Aktivitäten dienen.1) Die Unnützwiese 
hat so den gleichen rechtlichen Status wie der 
Englische Garten oder der Flaucher.

Allgemeine Grün� ächen sind eine Flächen-
kategorie im FNP. Sie dienen der Erholung und 
dem Schutz von Tieren und P� anzen. Als 
 Frisch luftschneisen wirken sie für das Stadt klima 
der Feinstaubbelastung und Stadt erwärmung 
entgegen. 3)

Im Kartenausschnitt sind die Unnützwiese und 
der Achenseeplatz als Allgemeine Grün � ächen 
(AG) inmitten der Wohngebiete laut FNP (WR, 
WA) zu sehen. Die Unnützwiese  wurde erst 

2005 vom Münchner Stadtrat 
vom Wohngebiet in eine Allge-
meine Grün � äche umgewid-
met.

Landeshauptstadt
München

GrünanlagenS 810 
   
                                                                   Stadtrecht 

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen 
Grünanlagen (Grünanlagensatzung) 
vom 15. Juni 2012 

Stadtratsbeschluss: 16.05.2012 

Bekanntmachung: 10.07.2012 (MüABl. S. 197) 

Die Landeshauptstadt erlässt aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2012 (GVBl. S. 30), folgende 
Satzung: 

Präambel 
Öffentlichen Grünanlagen kommt in einer hochverdichteten Großstadt neben ihren ökologischen und 
klimatischen Funktionen eine vorrangige Erholungs- und Freizeitfunktion für unterschiedliche 
Nutzergruppen zu; damit ist ein außerordentlich hoher Nutzungsdruck verbunden. 

Die nachfolgende Satzung dient dazu, den Erholungs- und Freizeitcharakter von Grünanlagen zu 
sichern und unterschiedliche, teils widerstreitende Nutzerinteressen einem gemeinwohlverträglichen 
Gesamtausgleich zuzuführen. 

§ 1 Gegenstand der Satzung 
(1) Grünanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle von der Landeshauptstadt München gärtnerisch 
gestalteten und von ihr unterhaltenen öffentlichen Park- und Grünflächen, die der Allgemeinheit 
unentgeltlich für Erholungs- und Freizeitzwecke einschließlich spielerischer und sportlicher Aktivitäten 
dienen. Lage und Grenzen der Grünanlagen bestimmen sich nach den Absätzen 2 und 3.  

(2) Die Grünanlagen im Sinne dieser Satzung sind im Grünanlagenverzeichnis (Anlage 1) aufgeführt. 
Die genauen Grenzen ergeben sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Übersichtslageplan des 
Baureferats (Gartenbau) vom 23.04.2012 (Maßstab 1:5.000). Beide Anlagen sind Bestandteil dieser 
Satzung und können während der Geschäftszeiten im Baureferat (Gartenbau), Friedenstraße 40, 
81671 München eingestehen werden. 

(3) Abweichend von Abs. 2 sind in Gebieten, in denen nach dem Inkrafttreten dieser Satzung ein 
neuer Bebauungsplan oder die Änderung eines bestehenden Bebauungsplans in Kraft tritt, die in den 
Bebauungsplänen als öffentliche Grünflächen gekennzeichneten Gebiete Grünanlagen im Sinne 
dieser Satzung.1 

§ 2 Verhalten in den Grünanlagen 
(1) Im Rahmen der Grünanlagennutzung dürfen andere nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als 
unvermeidbar behindert oder belästigt werden; die Grünanlagen selbst dürfen nicht beschädigt 
werden.  

Nutzungen, die nicht unmittelbar den in § 1 genannten Zwecken dienen, sind unzulässig. 

(2) In den Grünanlagen sind danach insbesondere die nachfolgenden aufgeführten Verhaltensweisen 
untersagt: 
                                                      
1 Ein fortlaufend aktualisiertes Grünanlagenverzeichnis sowie ein Übersichtslageplan mit den jeweils aktuell 
bestehenden Grünanlagen (unter Berücksichtigung der durch Bebauungspläne eingetretenen Änderungen) 
können während der Geschäftszeiten im Baureferat (Gartenbau), Friedenstraße 40, eingesehen werden. 
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untersagt: 
                                                      
1 Ein fortlaufend aktualisiertes Grünanlagenverzeichnis sowie ein Übersichtslageplan mit den jeweils aktuell 
bestehenden Grünanlagen (unter Berücksichtigung der durch Bebauungspläne eingetretenen Änderungen) 
können während der Geschäftszeiten im Baureferat (Gartenbau), Friedenstraße 40, eingesehen werden. 

GrünanlagenS 810 

Adresse, Eigenname/Ergänzung Stadt-
bezirk Stadtbezirk Fläche in 

m² 

Theodor-Kober-Str. 15 Trudering - Riem 16.246

Unnützstr., Bajuwarenstr. 15 Trudering - Riem 11.057

Von-Erckert-Pl. 15 Trudering - Riem 12.353

Waldstr., östlich der Rofanstr. 15 Trudering - Riem 4.367

Waldtruderinger Str. 15 Trudering - Riem 844

Wasserburger Landstr. 203, westlich Häherweg 15 Trudering - Riem 3.533

Wasserburger Landstr. 32, westlich, Festwiese 15 Trudering - Riem 15.636

Willy-Brandt-Allee 15 Trudering - Riem 18.797

Zehntfeldstr., Ecke Heinrich-Wieland-Str. 15 Trudering - Riem 580

Adam-Berg-Str. 16 Ramersdorf - Perlach 4.064

Adenauerring 16 Ramersdorf - Perlach 11.506

Adolf-Baeyer-Damm 16 Ramersdorf - Perlach 12.518

Albert-Schweitzer-Str., Zugang Quiddestr. 16 Ramersdorf - Perlach 2.891

Alfred-Pongratz-Weg 16 Ramersdorf - Perlach 605

Am Graben 16 Ramersdorf - Perlach 60.734

Am Hain 16 Ramersdorf - Perlach 1.427

Am Hain, Ecke Putzbrunner Str. 16 Ramersdorf - Perlach 242

Annette-Kolb-Anger 16 Ramersdorf - Perlach 23.666

Balanstr., Balanpark 16 Ramersdorf - Perlach 35.577

Bernauer Str., Sonnenhof 16 Ramersdorf - Perlach 6.060

Chiemgaustr. 189, östlich 16 Ramersdorf - Perlach 740

Chiemgaustr., Chiemgauanlage 16 Ramersdorf - Perlach 27.597

Claudius-Keller-Str. 16 Ramersdorf - Perlach 796

Dellauerweg, zwischen Lehenweg und Ständlerstr. 16 Ramersdorf - Perlach 438

Echardinger Str., westlich, Bad-Schachener-Str. 
südlich 

16 Ramersdorf - Perlach 7.858

Endorfer Str. 16 Ramersdorf - Perlach 7.336

Friedrich-Panzer-Weg 16 Ramersdorf - Perlach 317

Görzer Str. 16 Ramersdorf - Perlach 15.394

Grünstadter Pl. 16 Ramersdorf - Perlach 12.685

Gustav-Heinemann-Ring, Perlachpark Süd 16 Ramersdorf - Perlach 50.531

Heinrich-Wieland-Str., Ostpark 16 Ramersdorf - Perlach 550.545

Helmut-Käutner-Str. 16 Ramersdorf - Perlach 3.818

Hochäckerstr., westlich A 8 16 Ramersdorf - Perlach 7.779

Hofangerstr., nördlich Ständlerstr 16 Ramersdorf - Perlach 9.832

Hofangerstr., südlich Ständlerstr, um 
Bezirkssportanlage 

16 Ramersdorf - Perlach 23.957
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Adresse, Eigenname/Ergänzung Stadt-
bezirk Stadtbezirk Fläche in 

m² 

Carl-Orff-Bogen 12 Schwabing - Freimann 94.366

Clemensstr., Ecke Bismarckstr. 12 Schwabing - Freimann 3.032

Crailsheimstr. 12 Schwabing - Freimann 4.369

Dietlindenstr., Ecke Biedersteiner Str. 12 Schwabing - Freimann 4.087

Englischer Garten, Kleinhesseloher See, südlich 12 Schwabing - Freimann 2.042

Englischer Garten, östlich Mandlstr 12 Schwabing - Freimann 2.817

Frankpl. 12 Schwabing - Freimann 2.180

Freisinger Landstr., Bundesstraße 11 12 Schwabing - Freimann 10.000

Garchinger Str. 12 Schwabing - Freimann 18.072

Grohpl. 12 Schwabing - Freimann 5.868

Guerickestr. 33, Ecke Poggendorfstr. 12 Schwabing - Freimann 21.531

Haberkernstr. 12 Schwabing - Freimann 4.144

Habsburgerpl. 12 Schwabing - Freimann 3.248

Hartweg 12 Schwabing - Freimann 10.488

Heidemannstr., Ecke Freisinger Landstr. 12 Schwabing - Freimann 4.463

Heidemannstr., Ecke Schlößlanger 12 Schwabing - Freimann 6.636

Heidemannstr., östlich M.O.C. 12 Schwabing - Freimann 18.618

Heidemannstr., zwischen Schlößlanger und 
Werner-Egk-Bogen 

12 Schwabing - Freimann 14.456

Ifflandstr. 12 Schwabing - Freimann 3.384

Ifflandstr., Pfad hinter dem WWA 12 Schwabing - Freimann 656

Ifflandstr., Pioniergelände 12 Schwabing - Freimann 13.574

Isarring 12 Schwabing - Freimann 6.773

Isarring, am Englischen Garten 12 Schwabing - Freimann 23.684

Johann-Fichte-Str., Ecke Germaniastr 12 Schwabing - Freimann 1.158

Johann-Fichte-Str., Traubestr 12 Schwabing - Freimann 16.700

Kaiserpl. 12 Schwabing - Freimann 1.967

Karl-Weinmair-Str. 12 Schwabing - Freimann 5.761

Kieferngartenstr., östlich Sanddornstr. 6 12 Schwabing - Freimann 635

Leopoldstr. 11a, Leopoldpark 12 Schwabing - Freimann 27.677

Ligusterstr., Ecke Freisinger Landstr 12 Schwabing - Freimann 1.064

Lindberghstr. 12 Schwabing - Freimann 67.180

Lottlisa-Behling-Weg, Fröttmaninger Berg 12 Schwabing - Freimann 345.532

Lottlisa-Behling-Weg, Müllberg 12 Schwabing - Freimann 57.196

Lyonel-Feininger-Str., nördlicher Grünzug 12 Schwabing - Freimann 6.752

Lyonel-Feininger-Str., südlicher Grünzug 12 Schwabing - Freimann 5.066

Marchgrabenpl. 12 Schwabing - Freimann 1.025
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Adresse, Eigenname/Ergänzung Stadt-
bezirk Stadtbezirk Fläche in 

m² 

Preysingpl. 5 Au - Haidhausen 465

Quellenstr. 5 Au - Haidhausen 20.957

Schmedererweg, Kronepark 5 Au - Haidhausen 18.841

Schneckenburgerstr., Ecke Kuglerstr. 5 Au - Haidhausen 1.081

Spicherenstr., gegenüber Nr. 4, Haidenaupark 5 Au - Haidhausen 6.916

St.-Wolfgangs-Pl. 5 Au - Haidhausen 944

Tassilopl. 4a 5 Au - Haidhausen 13.036

Weißenburger Pl. 5 Au - Haidhausen 2.279

Wilhelm-Hausenstein-Weg, westlich, Radweg 
Isarostufer 

5 Au - Haidhausen 2.500

Zacherlweg 5 Au - Haidhausen 2.513

Zellstr. 5 Au - Haidhausen 13.547

Aberlestr. 6 Sendling 2.676

Alois-Johannes-Lippl-Weg, Neuhofener Berg 6 Sendling 161.783

Am Isarkanal, Grünanlage am Isarkanal 6 Sendling 16.531

Daumillerweg 6 Sendling 4.855

Dietramszeller Pl. 6 Sendling 5.415

Dreimühlenstr., südlich des Bahngleises 6 Sendling 1.998

Engelhardstr. 25, um Trafostation 6 Sendling 6.889

Engelhardstr., Ecke Sylvensteinstr. 6 Sendling 763

Fallstr. 3 6 Sendling 3.611

Fallstr. 38a 6 Sendling 9.315

Ganghoferstr. 86, Bastion 6 Sendling 1.249

Gotzinger Pl. 6 Sendling 1.769

Hans-Preißinger-Str., an der Schinderbrücke 6 Sendling 587

Hefner-Alteneck-Str. 6 Sendling 19.712

Herzog-Ernst-Pl. 6 Sendling 1.447

Implerpl. 6 Sendling 4.827

Isarauen 2, Flaucher 6 Sendling 227.719

Jägerwirtstr., Stemmerwiese 6 Sendling 10.524

Johannes-Timm-Str. 7 6 Sendling 288

Kidlerpl. 6 Sendling 3.279

Margaretenpl. 6 Sendling 991

Margaretenpl. 16, südlich 6 Sendling 582

Maronstr. 6 Sendling 201

Matthias-Mayer-Str. 3, westlich 6 Sendling 5.115

Paumannstr. 6 Sendling 1.199
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2)

4)

Unnützstr., Bajuwarenstr. 15 Trudering - Riem 11.057



Bürgerbegehren München
www.Grünflächen-erhalten.de Jetzt unterschreiben!

U N N Ü T Z W I E S E
      Grünes Herz von   Trudering

Grünanlage – Sport- und Spielwiese Grün� ächen –
knappes, begehrtes Gut
„Die Grün� ächen werden immer mehr ange-
knabbert“, fasste ein Stadtrat im September 
2016 auf der Unnützwiese seine Erfahrungen 
zu Bauvorhaben in München mit Sorge zusam-
men.

Im Oktober 2017 erklärte das Planungs-
referat der Stadt München sogar schrift-
lich, dass es auch Allgemeine Grün-
� ächen in Planungsüber legungen für 
Baumaß nahmen einbeziehen wird.

Durch das Engagement vieler Bürger 
und Vereine ist aber eine ö� entliche 
 Diskussion entstanden, die auch die 
Lokalpolitik für die Bedeutung des 
Erhalts von Grün� ächen in der Stadt 
sensibilisiert hat (s. Zitat des Oberbür-
germeisters vom März 2018).

Angesichts dieser erfreulichen Ent-
wicklung und erhöhten Sensibilität für 
den Erhalt von Grün � ächen ist es umso 
wichtiger, dass wir Berg am Laimer und Trude-
ringer uns bei der erreichten neuen Ausgangs-
lage für die Unnützwiese gemeinsam und dau-
erhaft für ihren Erhalt einsetzen. So können wir 
diese Grün� äche auch künftigen Generationen 
 erhalten.

1)  Auszug aus dem Antwortschreiben der Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München Frau Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk vom 26.10.2017 auf die 
Anfrage einer Stadtratsfraktion

2)  Auszug aus Münchner Natur & Umwelt November 2017, Mitgliederzeitschrift vom BUND Naturschutz, Heft 66, Editorial von Christian Hierneis, S. 3
3) Auszug aus Süddeutsche Zeitung vom 31.03.2018, Leserbrief von Klaus Bäumler vom Arbeitskreis Ö� entliches Grün des Münchner Forum e.V.
4) Auszug aus Münchner Merkur vom 17.03.2018, „München 2040 – Dieter Reiter im Interview über Pendler, Mietpreise und Rentner“
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Editorial
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers wieder und nicht 
die der Redaktion.

Seit Jahrzehnten setzen wir uns 
für den Erhalt von Grünflächen in 
Stadt und Landkreis ein. Seit Jahr-
zehnten ist keine Besserung in Sicht 
und gerade in den letzten Jahren 
nimmt die Versiegelung von Grünflä-
chen massiv zu. 

Trotz zunehmender Bebauung ist 
das Wohnungsproblem in der Regi-
on München nicht gelöst und wird 
es wohl auch nie werden. Wird hier 
nicht steuernd eingegriffen, wird es 
so weitergehen, bis der letzte Qua-
dratmeter in der Stadt bebaut ist. 
Dem Landkreis geht es dabei nicht 
viel besser. Während die Region 
München boomt, bluten die ländli-
chen Räume aus. Gleichzeitig bleibt 
aber der Flächenverbrauch auch auf 
dem Land unverändert hoch. Es gibt 
derzeit keine Strategie, diesen Trend 
zu stoppen. Im Gegenteil, weite Teile 
der Politik befeuern ihn sogar. 

Deshalb wollen wir nun eine 
Grundsatzposition verfassen, die 
auch mögliche Strategien beinhaltet. 
Das wird keine leichte Aufgabe, denn 
wie immer in der Politik spielen hier 
unzählige Themen eine Rolle, die es 
zu beachten gilt. Von der Landes- bis 
zur Stadtentwicklungspolitik, über 
Arbeitsmarktpolitik, Wohnungspo-
litik, Sozialpolitik, Verkehrspolitik 
bis zur Digitalisierung, natürlich der 
Umwelt- und Klimapolitik und vielen 
weiteren Themen reicht das Spek-
trum der abzudeckenden Parameter. 
Gleichzeitig sind sowohl Kommu-
nal-, wie auch Landes- und Bundes-
politik und die Gesetzgebung betrof-
fen. Nur wenn alle diese Parameter 
unter einen Hut gebracht und mutig 

Veränderungen herbeigeführt wer-
den, kann es eine Strategie geben. 
Eine Strategie, welche die derzeitige 
Fehlentwicklung in zukunftsfähige 
Bahnen lenkt und dafür sorgt, dass 
unsere Grünflächen, die wir dringend 
für Natur, Klima, Erholung, regiona-
le Versorgung und damit für unsere 
Lebensqualität brauchen, erhalten 
bleiben, der Flächenverbrauch einge-
dämmt und die Mietpreisspirale be-
endet wird. Der Verfassungsauftrag 
lautet, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Bayern zu schaffen und 
nicht einseitig Metropolen zu Lasten 
anderer Regionen zum Überlaufen 
zu bringen. Die derzeitige Situation 
bedeutet: Die Wirtschaft boomt, die 
Region und die Menschen leiden.

Ohne eine echte Strategie wird 
es so weitergehen, die Probleme 
werden mehr und nicht gelöst. Wir 
haben in der Kreisgruppe München 
des BUND Naturschutz beschlossen, 
die Bebauung weiterer Grünflächen 
abzulehnen, solange es keine solche 
Strategie gibt. Wir freuen uns, dass 
es mittlerweile fast überall enga-
gierte Bürgerinitiativen gibt, die das 
genauso sehen wie wir und sich vor 
Ort engagieren. Wir als BN sehen es 
als unsere Aufgabe an, die Fakten zu 
sammeln und aufzuzeigen, wie eine 
Lösung aussehen kann, ja muss. Wir 
freuen uns über alle, die uns dabei 
helfen.

Herzlichst,

Ihr Christian Hierneis

Wir drucken klimaneutral:

1)

3)

4)
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I. An   Herrn Stadtrat   Schmude

An Herrn Stadtrat Wächter

Rathaus 

      
Bürgerbegehren zum Schutz der Grünflächen

Auswirkungen und Konsequenzen 

Schriftliche Anfrage gem. § 68 GeschO 

Anfrage Nr. 14-20 / F 00764 von ALFA vom 29.11.2016

Sehr geehrte Herren Kollegen,

mit Schreiben vom 29.11.2016 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende Anfrage an Herrn 
Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung wie folgt 
beantwortet wird. Den erbetenen Terminverlängerungen vom 15.12.2016 und 08.02.2017 
haben Sie nicht widersprochen. 

In Ihrer Anfrage führen Sie Folgendes aus:
In der Presse ist vermehrt über den Unmut der Münchner Bürger bezüglich der Bebauung von 
Grünflächen zu lesen. 
Ein Ausfluss daraus ist die Ankündigung eines Bürgerbegehrens mit folgender Fragestellung: 
„Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München alles unternimmt, damit sowohl ihre im 
Flächennutzungsplan (Stand 24.11.2016) ausgewiesenen Allgemeinen Grünflächen, als auch 
ihre öffentlichen Grünanlagen (entsprechend der gültigen Grünanlagensatzung der 
Landeshauptstadt München, Stand 24.11.2016) erhalten bleiben und nicht weiter versiegelt 
werden?“

Frage 1:
"Welche Flächen wären von dem Bürgerbegehren bei Erfolg betroffen und was wird dort 
geplant?“
  
Antwort:

Von dem geplanten Bürgerbegehren wären zum einen alle Flächen betroffen, die im 
Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München mit Stand zum 24.11.2016 als 
Allgemeine Grünflächen ausgewiesen sind. Eine Übersicht über diese Flächen können Sie der 
beigefügten Anlage 1 entnehmen. 
Daneben wäre auch alle Flächen betroffen, die in der Grünanlagensatzung der 
Landeshauptstadt München vom 15.06.2012 im Grünanlagenverzeichnis aufgeführt sind. Die 

Blumenstraße 28b
80331 München
Telefon: (089) 233 – 22411
Telefax: (089) 233 - 27888
E-Mail: s.plan@muenchen.de

Landeshauptstadt
München
Referat für Stadtplanung
und Bauordnung

Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk 
Stadtbaurätin

Bürgerbegehren zum Schutz der Grünflächen
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genauen Grenzen dieser Flächen ergeben sich aus einem Übersichtslageplan des Baureferats 
(Gartenbau). Dieser Übersichtslageplan ist mit Stand 2013 als Anlage 2 beigefügt. Der aktuelle 
Übersichtslageplan kann gem. § 1 Abs. 3 Fußnote 1 der Grünanlagensatzung während der 
Geschäftszeiten im Baureferat (Gartenbau) eingesehen werden. Die Flächen, die der 
Grünanlagensatzung unterliegen, sind in weiten Teilen deckungsgleich mit den Flächen der 
Anlage 1. 

Allein im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München sind Flächen im Umfang von 
3.853 ha als Allgemeine Grünflächen (insgesamt 986 Flächen) ausgewiesen. Bei einer 
Gesamtfläche der Landeshauptstadt München von 31.071 ha entspricht dies 12,5 % der 
Gesamtfläche. Diese Größenordnung lässt eine Einzelbetrachtung jeder Allgemeinen 
Grünfläche allein aus Kapazitätsgründen nicht zu. Im Hinblick auf etwaige planerische 
Überlegungen im Umgriff von im Flächennutzungsplan als Allgemeine Grünflächen 
dargestellte Flächen dürfen wir Ihnen jedoch versichern, dass wir seitens des Referats für 
Stadtplanung und Bauordnung an dem generellen planerischen Ziel, derartige Grünflächen 
ihrer Zweckbestimmung entsprechend vorzuhalten (d.h. zur Freizeit und Erholung, aber auch 
einem ansprechendem Stadt- und Landschaftsbild, zur Sicherstellung eines intakten 
Naturhaushalts, einem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, 
stadtklimatischen Zwecken sowie zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität in der Stadt 
nebst naturschutzrechtlichen Belangen) grundsätzlich festhalten. Dennoch kann es angesichts 
des stetig wachsenden Siedlungsdrucks in München und der hierfür notwendigen 
Flächenbedarfe für Wohnnutzungen und die notwendigen Infrastruktureinrichtungen jedoch im 
Einzelfall erforderlich werden, auch Allgemeine Grünflächen (zumindest in Teilbereichen) in 
entsprechende Planungsüberlegungen einzubeziehen. 
   

Frage 2:
"Ist das Bürgerbegehren mit oben genannter Fragestellung aus Sicht der Stadt zulässig und in 
seiner Formulierung für das Ziel der Initiative geeignet?"

Antwort:
Ein Bürgerbegehren ist gem. Art. 18a Bayerische Gemeindeordnung (BayGO) nur dann 
zulässig, wenn es den formell-rechtlichen (Art. 18a Abs. 4-6 BayGO) und den 
materiell-rechtlichen Anforderungen (Art. 18a Abs. 1 und 3 BayGO) entspricht. 
Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt sondern erst 
nach Einreichung des Bürgerbegehrens beurteilt werden. 
Gem. Art. 18a Abs. 8 BayGO entscheidet der Stadtrat über die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens. 

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.

an Baureferat  

an Direktorium - Rechtsabteilung

an an das Direktorium HA II/V1 (zum Auftrag vom 30.11.2016, Az. D-HA/V1 6317-24-0043)

z.K.

entsprechende Planungsüberlegungen einzubeziehen. 

Flächenbedarfe für Wohnnutzungen und die notwendigen Infrastruktureinrichtungen jedoch im 
Einzelfall erforderlich werden, auch Allgemeine Grünflächen (zumindest in Teilbereichen) in 



Bürgerbegehren München
www.Grünflächen-erhalten.de Jetzt unterschreiben!

U N N Ü T Z W I E S E
      Grünes Herz von   Trudering

Grünanlage – Sport- und SpielwieseWas kann ich 
tun?
•  Nutzen Sie die Unnützwiese 

weiterhin und regelmäßig zur 
Naherholung, zum Spielen mit 
Ihren Kindern und Enkeln, zum 
Bolzen, zum Drachensteigen 
lassen, Fledermäuse beobach-
ten, zum Freizeitsport und und 
und …

•  Erzählen Sie Ihren Nachbarn, 
Freunden und Bekannten und 
allen Münchnerinnen und 
Münchnern von der Geschichte und 
 Bedeutung der Unnütz wiese für Trudering, 
von unserem Bürgerbegehren „Grün-
� ächen  erhalten“ und unserer Initiative 
„Rettet die  Unnützwiese“.

•  Sammeln Sie alle historischen  Informationen, 
Zeitungsberichte,  Fotos und sonstige Fund-
stellen, die die  Nutzung der Unnützwiese in 
den vergangenen 100 Jahren belegen und 
leiten Sie solche Dokumente an die Bürger-
initiative „Rettet die Unnütz wiese“  weiter 
(info@unnuetzwiese.de).

•  Lassen Sie sich in den E-Mail-Verteiler der 
Bürgerinitiative aufnehmen und helfen Sie 
uns nach entsprechender Au� orderung 
durch aktive Präsenz auf ö� entlichen Ter-
minen und Veranstaltungen der Bürger-
initiative und im Bedarfsfall auch � nanziell.
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U N N Ü T Z W I E S E
      Grünes Herz von   Trudering

Grünanlage – Sport- und SpielwieseDas 
Bürgerbegehren für 
München
Als die Unnützwiese im Jahr 2016 teilweise 
bebaut werden sollte, organisierten sich rasch 
über hundert Truderinger, um für den Erhalt 
der Unnützwiese und ihrer ureigenen Zweck-
bestimmung als Naherholungs� äche einzutre-
ten. Rund um ein Kernteam von ca. zehn Perso-
nen entstand die Bürgerinitiative „Rettet die 
Unnützwiese“.

Weil auch die verbliebe-
nen Frei� ächen in ande-
ren Teilen Münchens 
 gefährdet sind, entstand 
zudem das Bürger-
begehren „Grün� ächen 
 erhalten“ mit dem Ziel, 
dass es auch in Zukunft 
noch klein räumig ver-
teilte und wohnnahe 
Grün- und Frei� ächen 
zur Naherholung 1) gibt. 
Eben so, wie es die Stadt 
München in  ihren eige-
nen Leitlinien und Sat-
zungen selber schreibt.

Bürgerbegehren München:  Grünflächen‐erhalten.de
Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheides zu folgender Frage:

Vorname undName
Bitte in Druckschrift schreiben:

Geburtsdatum Straße und Hausnummer
(Hauptwohnsitz)

PLZ Unterschrift * E‐Mail (freiwillig)** Anm. d. 
Behörde

1
München Ich möchte weiter informiert werden.

2
München Ich möchte weiter informiert werden.

3
München Ich möchte weiter informiert werden.

4
München Ich möchte weiter informiert werden.

5
München Ich möchte weiter informiert werden.

6
Ich möchte weiter informiert werden.München

7
München Ich möchte weiter informiert werden.

8
München Ich möchte weiter informiert werden.

9
München Ich möchte weiter informiert werden.

10
Ich möchte weiter informiert werden.München

Bitte im Original schnellstmöglich zurück an:
Helmut Köpf, Unnützstr. 29, 81825 München
Bei Fragen: Telefon 0171‐8378579

Als Vertreter gemäß Art. 18a Abs. 4 BayGO werden benannt:
Stefan Hofmeir, Kranzhornstr. 3, 81825 München • Clement Meier, Gnadenwaldplatz 7, 81825 München • Stellv.: Helmut Köpf, Unnützstr. 29, 81825 München
Die Vertreter werden ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern des Antrages 
berühren, sowie das Bürgerbegehren bis zum Beginn der Versendung der Abstimmungsbenachrichtigungen gemeinschaftlich zurückzunehmen.
*   Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die verbleibenden Teile.
** Die Vertreter des Bürgerbegehrens sichern zu, dass sie die angegebene E‐Mail‐Adresse nicht an Adresssammler weitergeben oder für sonstige Werbezwecke verwenden!

„Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München alles unternimmt, damit sowohl ihre im Flächennutzungsplan (Stand 24.11.2016)
ausgewiesenen Allgemeinen Grünflächen, als auch ihre öffentlichen Grünanlagen (entsprechend der gültigen Grünanlagensatzung der Landeshauptstadt 
München, Stand 24.11.2016) erhalten bleiben und nicht weiter versiegelt werden?“  
Begründung: Die im Flächennutzungsplan festgesetzten Allgemeinen Grünflächen, als auch die öffentlichen Grünanlagen der Landeshauptstadt München im Sinne der 
Grünanlagensatzung dienen im Wesentlichen der Erholung und sind Teil der erforderlichen Infrastrukturausstattung der Stadt München. Ihnen kommt in ihrer ökologischen und 
klimatischen Funktion zudem eine Freizeitfunktion zu. Die Flächen gilt es nachhaltig zu sichern und vor Zerstörung zu schützen. Dies ist Ziel des vorliegenden Bürgerbegehrens.

Wer darf unterschreiben? Das Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeichnet werden, die am Tag der Einreichung des Bürgerbegehrens Gemeindebürger sind.

Grünflächen erhalten
München mit

Bedacht gestalten

V1
.1

Bitte immer beidseitig (mit Vorder‐ und 
Rückseite) ausdrucken oder kopieren!

Sie erreichen unsere Initiative und 
unser Bürgerbegehren unter 
info@gruen� aechen-erhalten.de.

1) Vgl. Erläuterungen zum Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung der Landeshauptstadt München, S. 4

Bitte unterstützen Sie uns.
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Grünanlage – Sport- und Spielwiese

Diese Informationstafeln wurden von der Bürgerinitiative „Rettet die 
Unnützwiese“ erstellt. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen recher-
chiert. Weitere Informationen, Ergänzungsvorschläge und  Korrekturhin-
weise sind ausdrücklich erwünscht. Sie erreichen die Bürgerinitiative unter 

www.unnützwiese.de

oder

info@unnuetzwiese.de

oder

Bürgerinitiative „Rettet die Unnützwiese“
Stefan Hofmeir
Kranzhornstraße 3
81825 München

 Stand: April 2019

Der Druck wurde durch den Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem gefördert.


